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Beschwerdewesen für Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte und externe 
Stellen im Verein Friedeck 

Haltung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich ihrer pädagogischen Verantwortung bewusst und setzen 

sich ihrer Rolle und Zuständigkeit entsprechend für das Wohl der Kinder und Jugendlichen ein. Sie legen 

Wert auf eine gewissenhafte und transparente Umsetzung von Werten und Haltungen, die dem pädago-

gischen Konzept der Institution entsprechen und die der konstruktiven, wertschätzenden Zusammenar-

beit mit den Erziehungsberechtigten dienen. Durch eine konstante und verlässliche Begleitung 

unterstützen sie die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, 

ihres Selbstwertgefühls und der Beziehungsfähigkeit. Sie tun dies mit Respekt vor der Individualität und 

Biografie jedes einzelnen Menschen und nehmen Rücksicht auf kulturelle und religiöse Bedürfnisse der 

Erziehungsberechtigten. In diesem Rahmen entwickeln sich auch Angebote, Regelungen und Prozesse. 

 
Kinder und Jugendliche werden von uns ermutigt, Bedenken oder Unzufriedenheit zu äussern oder non-

verbal zu signalisieren. Auch Äusserungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in den Augen 

von Mitarbeitenden «Bagatellen» betreffen können, werden ernst genommen. Sie können auf schwer-

wiegendere Unzufriedenheit verweisen. Kinder und Jugendliche erfahren so, dass sie Gehör finden und 

lernen, Vorfälle zu melden.  

 
Alle Beteiligten streben beim Auftauchen von Unklarheiten und widersprüchlichen Informationen eine 

gemeinsame Klärung durch Nachfragen an. So können Missverständnisse und allenfalls daraus entste-

hende Konflikte vermieden werden. Dies gilt insbesondere für allfällige Negativmeldungen von Kindern 

und Jugendlichen und soll verhindern, dass die Erwachsenen gegeneinander ausgespielt werden. 

 
Eine Atmosphäre, in der Kritik und Beschwerden geäussert werden dürfen, dient dem Aufbau eines «si-

cheren Ortes» sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Selbstverständlich gilt die hier 

beschriebene Grundhaltung auch im Umgang Erwachsener untereinander, also beispielsweise im Team.  

Einführung und begriffliche Abgrenzung 

Das Beschwerdewesen für Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie externe Stel-

len legt das Vorgehen bei Unzufriedenheit mit dem Handeln betreuender Personen im Verein Friedeck 

oder mit dessen Angeboten (inkl. Regelungen und Prozessen) fest. Verfahren, die auf kantonaler Ebene 

geregelt sind (z. B. Promotionsentscheide, Zeugnisse, Schulverweise), sind hiervon ausgenommen, da das 

Rekursrecht in diesen Verfahren kantonal festgelegt ist. 

 

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Kritik und Beschwerde. Das Äussern von Kritik im Alltag ist auf 

vielfältige Art und Weise möglich: Im Klassenrat, in der Wohngruppensitzung, in den regelmässigen Ge-

sprächen mit den Klassen- bzw. Bezugspersonen, in telefonischen und direkten Kontakten der Eltern, Er-

ziehungsberechtigten und der externen Stellen mit uns. Eine Kritik am Handeln einer Person wird – wenn 

immer möglich – an diese direkt gerichtet. Da dies oft schwerfällt, können Kinder und Jugendliche zur 
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Unterstützung eine Vertrauensperson (innerhalb oder ausserhalb der Einrichtung) beiziehen. Falls sich 

das Kind bzw. die/der Jugendliche nicht ernst genommen fühlt, kann es/sie/er die Kritik der nächsten 

Hierarchiestufe vorlegen. Selbstverständlich ist auch dabei die Unterstützung durch eine Vertrauensper-

son häufig hilfreich. Wird eine uns betreffende Kritik geäussert, informiert die empfangende Person 

grundsätzlich immer ihre vorgesetzte Stelle in einer der angebrachten Kritik angemessenen Weise. Eine 

Kritik wird anschliessend immer auf derjenigen Ebene behandelt, die befugt ist, den kritisierten Vorgang 

oder Sachverhalt zu regeln und zu gestalten. Wie mit der Kritik umgegangen werden soll, liegt in der Ent-

scheidungsbefugnis der verantwortlichen Personen auf der genannten Ebene. In jedem Fall wird der Per-

son oder Stelle, die die Kritik geäussert hat, eine Rückmeldung gegeben. 

 
Wird bei uns eine Beschwerde platziert, löst dies immer das im Folgenden beschriebene Beschwerdever-

fahren aus. 

Beschwerdeverfahren 

Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie externe Stellen werden von uns aufge-

fordert, Unzufriedenheit transparent und direkt zu äussern. Es steht allen, die mit dem Verein Friedeck zu 

tun haben, dazu jederzeit offen, auch eine formelle Beschwerde einzureichen. 

 

Formelle Beschwerden werden mit dem im Anhang angefügten Formular direkt an die Geschäftsleitung 

weitergeleitet, unabhängig davon, bei welcher Stelle sie eingegangen sind. Für das Formulieren einer Be-

schwerde können Beschwerdeführer selbstverständlich die Unterstützung von internen oder externen 

Vertrauenspersonen beiziehen. Die Beschwerde wird innerhalb von 14 Tagen in einem Gespräch mit der 

Geschäftsleitung erörtert, diese dokumentiert die wichtigsten Punkte, sucht das Gespräch mit weiteren 

Betroffenen und informiert die zuständigen Stellen (Eltern/Erziehungsberechtige, zuständige externe 

Stellen, Vorstand und Aufsichtsbehörden) in einer der Beschwerde angemessenen Weise. Die Geschäfts-

leitung legt den sich aus der Beschwerde ergebenden Handlungsbedarf fest und informiert die Beschwer-

deführenden (und bei Bedarf weitere Stellen) innerhalb einer Frist von 20 Tagen schriftlich (allenfalls 

zusätzlich auch mündlich). Die im Rahmen der Beschwerde erstellten Dokumente werden in der Akte des 

Kindes bzw. der/des Jugendlichen abgelegt. 

Ist die Beschwerde führende Person/Stelle mit der Behandlung der Beschwerde nicht einverstanden, kann 

sie diese auf dem Dienstweg weiterziehen. 

 

 
 
Da der Dienstweg insbesondere bei schwerwiegenden Beschwerden nicht immer eingehalten werden 

kann, können Beschwerden selbstverständlich auch direkt an die kantonalen Aufsichtsbehörden gerichtet 

werden. Für schulische Belange (im Verein Friedeck für folgende Angebote: Sonderschule, Tagesstruktur 

und Time-out Klasse) ist das Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen, Fachstelle Sonderpäda-

gogik, Tel. 052 632 77 63, zuständig. Die Aufsichtsbehörde des Bereichs Wohnen ist das Kantonale Sozial-

amt des Kantons Schaffhausen, Tel. 052 632 77 64. 

Beschwerde an 
Geschäftsleitung

Beschwerde an 
Präsidium des 

Vorstandes des 
Vereins Friedeck

Beschwerde an 
kantonale 

Aufsichtsinstanz
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Eingabemöglichkeiten 

Beschwerden werden unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte schriftlich entgegengenommen und auf 
dem beschriebenen Weg behandelt. Falls eine schriftliche Eingabe nicht möglich ist, nimmt die Geschäfts-
leitung eine Beschwerde mündlich entgegen und dokumentiert diese im Beisein der Beschwerdeführe-
rin/des Beschwerdeführers. Dazu wird ein Gesprächsprotokoll geführt.  

Bekanntgabe des Beschwerdewesens 

• Die Regelung des Beschwerdewesens hängt öffentlich zugänglich in den Wohngruppen, der Tages-

struktur, der Sonderschule und in der Time-out Klasse des Vereins Friedeck aus. 

• Die Kinder und Jugendlichen werden in den Wohngruppen, der Tagesstruktur und in der Time-out 

Klasse altersgerecht über das Beschwerdewesen aufgeklärt. 

• Die Regelung des Beschwerdewesens wird auf der Website des Vereins Friedeck veröffentlicht. 

• Die Regelung des Beschwerdewesens ist Bestandteil der Aufnahmevereinbarung des Vereins Friedeck. 

• Ein Merkblatt in leichter Sprache wird den Kindern und Jugendlichen abgegeben sowie den Eltern/Er-

ziehungsberechtigten zugestellt.  

• Die Regelung des Beschwerdewesens wird im Organisationshandbuch des Vereins Friedeck aufgeführt. 
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Beschwerde im Verein Friedeck 

Im Falle einer Beschwerde, fülle/füllen Sie bitte dieses Formular so genau wie möglich aus.  

Vorname Name der Beschwerdeführerin/des Beschwerdeführers: 

___________________________________________ 

Vorname Name der Person, die die Beschwerdeführerin/den Beschwerdeführer bei der Eingabe unter-

stützt: 

___________________________________________ 

 

 

Gegenstand der Beschwerde: Was ist vorgefallen? Was stört mich? 

 
 

 

Bereits unternommene Schritte in dieser Angelegenheit: Mit wem habe ich innerhalb des Vereins Friedeck gespro- 

chen, wann? Was wurde mir gesagt? Was ist unternommen worden?  

 
 

 

Wer wurde über die Situation sonst noch informiert?  

 
 

 

Welche Schritte schlage ich vor?  

 
 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Beschwerdeführerin/Beschwerdeführer 

 

______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift unterstützende Person 

 

 

Bitte stellen Sie Ihre Beschwerde direkt der Geschäftsleitung des Vereins Friedeck zu:  

Verein Friedeck, Geschäftsleitung, Mühlentalsträsschen 11, 8200 Schaffhausen 

Mailadresse: info@friedeck.ch  

  

mailto:info@friedeck.ch
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Gesprächsprotokoll zu einer Beschwerde eines Kindes, einer oder eines Jugend-
lichen, von Eltern, Erziehungsberechtigten oder externen Stellen 

Vorname Name Beschwerde führende Person: 

___________________________________________ 

Beschwerde führende Person wird bei der Eingabe unterstützt durch (Vorname Name, Funktion):  

___________________________________________ 

Gesprächsleitung: 

___________________________________________ 

Weitere am Gespräch beteiligte Personen und deren Funktionen: 

___________________________________________ 

Protokollführung durch:  

___________________________________________ 

 

 

Beschreibung der Situation in Ergänzung zur schriftlichen Beschwerde: Was wurde kritisiert, wem gegenüber? 

Wann? Welche Schritte wurden bereits unternommen? Worin besteht aktuell die Unzufriedenheit? Was wünscht sich die Be- 

schwerdeführerin/der Beschwerdeführer?  

 
 

 

Falls bereits Massnahmen beschlossen werden, sollen diese hier festgehalten werden:  

 
 

 

Information: Wer wird wie informiert? Bis wann?  

 
 

 

Weitere Bemerkungen (z. B. Abschluss der Beschwerde; Folgegespräch):  

 
 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Beschwerdeführerin/Beschwerdeführer 

 

______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift unterstützende Person 

 


